
IV. Satzung

zur Änderung der
Beitrags- und Gebührensatzung

zur Wasserabgabesatzung (BGS -WAS) der Gemeinde Hausen
vom 10.07.2002

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde Hausen
folgende

Satzung

§1

§ 9a Abs. 2 erhält folgende neue Fassung:

(2) Die Grundgebühr beträgt

a) in den Gemeindeteilen Hausen und Roth (ohne Weiler Hillenberg) bei Verwendung von
aa) Wasserzählem mit einer Nennweite

bis 4 m3lh Q3 60,00 �/Jahr (entspricht bis 2,5 m3/h QN(EWG))
bis 10 m3/h Q3 120,00 �IJahr (entspricht bis 6,0 m3/h QN (EWG))
über 10 m3/h Q3 500,00 �IJahr (entspricht über 6,0 m3/h QN (EWG))

ab) Gartenwasserzählern (Nachweis für nicht in das Kanalnetz eingeleitetes Wasser)
und Zwischenzählem

bis 4 m3/h Q3 40,00 �/Jahr (entspricht bis 2,5 ms/h QN(EWG))
über 4 m3lh Q3 80,00 �IJahr (entspricht über 2,5 m3/h QN (EWG))

ac) Bauwasserzählem
bis 4 m3/h Q 50,00 �IJahr (entspricht bis 2,5 m3/h QN(EWG))
über 4 m3/h Q 100,00 �/Jahr (entspricht über 2,5 m3/h QN (EWG))

b) im Weiler Hillenberg bei Verwendung von
ba) Wasserzählem mit einer Nennweite

bis 4 m3/h Q3 60,00 �/Jahr (entspricht bis 2,5 m3/h QN(EWG))
bis 10 m3/h Q3 120,00 �/Jahr (entspricht bis 6,0 m3/h QN (EWG))
über 10 m3/h Q3 500,00 �/Jahr (entspricht über 6,0 m3/h QN (EWG))

bb) Gartenwasserzählern
und Zwischenzählem

bis 4 m3lh Q3
über4m3/hQ3

bc) Bauwasserzählem
bis4m3/h Q3
über 4 m3/h Q3

(Nachweis für nicht in das Kanalnetz eingeleitetes Wasser)

40,00 �/Jahr (entspricht bis 2,5 m3/h QN(EWG))
80,00 �/Jahr (entspricht über 2,5 m3/h QN (EWG))

50,00 �IJahr (entspricht bis 2,5 m3/h QN(EWG))
100,00 �/Jahr (entspricht über 2,5 m3/h QN (EWG))
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§2

§ 10 Abs. 3 Buchstabe b erhält folgende neue Fassung:

b) Die Gebühr beträgt in den Gemeindeteilen Hausen und Roth
(ohne Weiler Hillenberg) pro entnommenem Kubikmeter

in der Tiefzone 1,46 �
in der Hochzone 1,56 �

§3

§ 10 Abs. 3 Buchstabe c erhält folgende neue Fassung:

c) Die Gebühr beträgt im Weiler Hillenberg pro Kubikmeter
entnommenem Wasser 2,54 �.

§4

§ 10 Abs. 4 erhält folgende neue Fassung:

(4) Beim Bau von Häusern oder sonstigen Gebäuden wird eine Pauschalgebühr
von 125,00 � je Baumaßnahme für den Bau von Einfamilienhäusern oder
vergleichbaren und kleineren Baumaßnahmen sowie 250,00 � je
Baumaßnahme für den Bau von Mehrfamilienhäusern oder vergleichbaren und
größeren Bauvorhaben.

Wird beim Bau von Häusern oder sonstigen Gebäuden ein Bauwasserzähler
oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, wird an Stelle der
Pauschalgebühr nach Satz 1 die jeweilige Grundgebühr nach § 9a Abs. 2
Buchstabe ac) zuzüglich der Verbrauchsgebühr nach § 10 Abs. 3 erhoben.

§5

Diese Satzung tritt am 01.01 .2020 in Kraft.

Hausen, den ’10. Dezember2019

Erster Bürgermeister
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